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Appenzell, 13. Mai 2024 
 
 
Entwurf des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für das Institut für Föderalismus 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 10. April 2024 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Ent-
wurf des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für das Institut für Föderalismus zukommen las-
sen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie teilt die Meinung des Bundesrats, 
dass eine zusätzliche Subventionierung eines einzigen Instituts, das zu einer Universität ge-
hört und welches von Projektbeiträgen bereits heute über die bestehende Gesetzgebung zur 
Förderung der Hochschulen (HFKG) profitiert, nicht angebracht ist. Aus diesem Grund ist die 
vorgeschlagene neue gesetzliche Grundlage einzig für das Institut für Föderalismus und da-
mit die Installierung einer neuen Bundesaufgabe abzulehnen.  
 
In Zeiten, wo der Bundeshaushalt keine zusätzlichen Ausgaben verträgt, scheint es ange-
bracht, auch keine neuen finanziellen Verpflichtungen wie zum Beispiel zur Förderung des 
Föderalismus im Ausland einzugehen.  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


